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Gesetz
zur Anpassung der Lehrkraftebesoldung sowie zur
Anderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkindet wird:

Gesetz
zur Anpassung der Lehrkraftebesoldung sowie zur
Anderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften

Vom 30. Mai 2023

20320

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/29


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2023-17
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2023-s317

Artikel 1
Anderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. November 2022 (GV. NRW. S. 968) geandert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltstiibersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu § 91 wird folgende Angabe eingefligt:

.,§ 91a Zulage fiir Lehrkréfte in Amtern der Besoldungsgruppe A 12 mit schulform- oder schulstu-
fenbezogenen Lehramtsbefahigungen fiir die Primarstufe und fir die Sekundarstufe |"

b) Nach der Angabe zu Anlage 18 wird folgende Angabe angefligt:

+Anlage 19: Amteriibersicht zur Zulage nach § 91a"

2. Nach § 91 wird folgender § 91a eingefugt:

«§91a
Zulage fiir Lehrkrifte in Amtern der Besoldungsgruppe A 12 mit schulform- oder
schulstufenbezogenen Lehramtsbefahigungen fiir die Primarstufe und fiir die Sekundarstufe |

(1) Beamtinnen und Beamte als Lehrkrafte in Amtern der Besoldungsgruppe A 12 mit der Befshi-
gung fur ein schulform- oder schulstufenbezogenes Lehramt fiir die Primarstufe oder die Sekun-
darstufe | (Anlage 19 zu diesem Gesetz), die nach den besonderen fachgesetzlichen Regelungen
des Lehrerausbildungsrechts erworben worden ist, erhalten im Zeitraum vom 1. November 2022
bis zum 31. Juli 2026 eine stufenweise aufwachsende Zulage.

(2) Die Zulage nach Absatz 1 betragt
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1. im Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 31. Juli 2023 115,00 Euro monatlich,
2.im Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024 230,00 Euro monatlich,
3. im Zeitraum vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025 345,00 Euro monatlich und

4. im Zeitraum vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 2026 460,00 Euro monatlich.

Sie nimmt nicht an den regelmaBigen Anpassungen der Besoldung nach § 16 teil.

(3) Die Zulage ist ruhegehaltfahig, wenn bei Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand kein An-
spruch auf eine erdiente Versorgung der Beamtin oder des Beamten mindestens aus einem Amt
der Besoldungsgruppe A 13 besteht. Die Zulage ist in Hohe des Betrags ruhegehaltfahig, den die
Beamtin oder der Beamte im Zeitpunkt des Eintritts oder der Versetzung in den Ruhestand nach
Absatz 2 erhalten hat oder erhalten hatte.”

3. In der Anlage 5 (Kiinftig wegfallende (kw) Amter) werden die Gliederungseinheiten ,A 12" bis
+A 16" wie folgt gefasst:

+A12

Lehrerin, Lehrer

- an allgemeinbildenden Schulen, soweit nicht anderweitig eingereiht =V

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fur das Lehramt der Primarstufe bei entsprechender Verwen-
dung ="

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befdhigung fiir das Lehramt der Sekundarstufe | bei entsprechender Verwendung - " 2
3)
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Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir das Lehramt der Primarstufe und die Sekundarstufe | bei entsprechen-
der Verwendung - 3)

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fiir das Lehramt fur die Sekundarstufe | und die Sekundarstufe Il bei ent-
sprechender Verwendung - V34

" Als Einstiegsamt.

2) Lehrerinnen und Lehrer mit der Befahigung fiir ein Lehramt der Sekundarstufe | erhalten, so-
lange sie an Realschulen, an Gymnasien, an Zweigen dieser beiden Schulformen oder an schul-
formunabhangigen Gesamtschulen oder schulformunabhangigen Orientierungsstufen verwendet
werden, eine nicht ruhegehaltfahige Stellenzulage in Hohe des jeweiligen Unterschiedsbetrages
zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 13, wenn ihnen eine solche bereits am 31. Mai 1990
nach § 77 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Dezember 1983 geltenden
Fassung zugestanden hat. Die Zulage nach § 91a ist auf die Stellenzulage nach Satz 1 anzurech-
nen.

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.

4) Soweit nicht im Amt der Studienratin oder des Studienrats.

A13

Lehrerin, Lehrer
— mit der Befdhigung fiir das Lehramt der Sekundarstufe | bei entsprechender Verwendung -7

— mit der Befahigung fir das Lehramt der Sekundarstufe | als Fachleiterin oder Fachleiter in der
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene -2
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— mit der Befahigung fir das Lehramt fir Sonderpadagogik als Fachleiterin oder Fachleiter in der
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene — 2

— mit der Lehramtsbefahigung fur die Primarstufe und die Sekundarstufe | bei GUberwiegender
Verwendung in der Sekundarstufe | -3

— mit der Lehramtsbefahigung fir die Sekundarstufe | und die Sekundarstufe Il bei entsprechen-
der Verwendung -3 4

Realschullehrerin, Realschullehrer

— mit der Befahigung fir das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befahigung entsprechen-
den Verwendung -

Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer

Studienratin, Studienrat

—als Lehrerin oder Lehrer flir Fremdsprachen an einer Fachhochschule oder in einem Fachhoch-
schulstudiengang an einer Universitat —

—als Lehrerin oder Lehrer fir Medienpadagogik an einer Fachhochschule oder in einem Fach-
hochschulstudiengang an einer Universitat —

- mit der Beféhigung fur das Lehramt der Sekundarstufe Il bei entsprechender Verwendung -

— mit der Lehramtsbefahigung fir die Sekundarstufe | und die Sekundarstufe Il bei Verwendung
an beruflichen Schulen oder an Schulen mit dem Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife - ©

- mit zusatzlicher Prifung fir das Lehramt an Sonderschulen oder das Lehramt fir Sonderpad-
agogik bei entsprechender Verwendung -7

Y Fir dieses Amt diirfen héchstens 40 Prozent der Planstellen fiir stufenbezogen ausgebildete
planmaBige ,Lehrerinnen” und ,Lehrer” in der Sekundarstufe | (Klassen 5 bis 10), davon an
Hauptschulen hochstens 10 Prozent der fiir diese Beamtinnen und Beamten vorgesehenen Stel-
len, ausgewiesen werden. Der Amtsinhaberin oder dem Amtsinhaber kann bei Ubertragung der
Funktion der Schulleitung, der standigen Vertreterin

oder des standigen Vertreters der Schulleitung oder der Zweiten Konrektorin oder des Zweiten
Konrektors die entsprechende Amtsbezeichnung verliehen werden.
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2) Erhalt eine ruhegehaltfahige Stellenzulage nach Anlage 15.

3) Fiir dieses Amt diirfen hdchstens 40 Prozent der Planstellen fiir die genannten Lehrerinnen
und Lehrer, davon im Hauptschulbereich oder in entsprechenden schulischen Bildungsgangen
hdchstens 10 Prozent der dort fur diese Lehrerinnen und Lehrer vorgesehenen Planstellen, aus-
gewiesen werden.

4) Soweit nicht im Amt der Studienratin oder des Studienrats.

5) Als Einstiegsamt.

6) Fiir dieses Amt diirfen hochstens 33 Prozent der Planstellen fiir die Sekundarstufe | an Ge-
samtschulen ausgewiesen werden.

7) Erhalt eine Stellenzulage nach Anlage 15.

A14

Oberstudienratin, Oberstudienrat

—als Lehrerin oder Lehrer fir Medienpadagogik an einer Fachhochschule oder in einem Fach-
hochschulstudiengang an einer Universitat —

— mit der Befahigung fir das Lehramt an Gymnasien, mit der Befahigung fir das Lehramt an
Gymnasien und Gesamtschulen und mit den Lehramtsbefahigungen fur die Sekundarstufe | und
die Sekundarstufe Il (Doppelbefihigung) — bei Verwendung an einer Sekundarschule ="

- mit der Beféhigung fur das Lehramt der Sekundarstufe Il bei entsprechender Verwendung -

— mit der Lehramtsbefahigung fir die Sekundarstufe | und die Sekundarstufe Il bei Verwendung
an beruflichen Schulen oder an Schulen mit dem Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife - 2)

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/29



— mit zusatzlicher Prifung fur das Lehramt an Sonderschulen oder das Lehramt fir Sonderpad-
agogik bei entsprechender Verwendung - 3

" Durch die Inanspruchnahme dieses Amtes darf die Zahl der Planstellen gemaB Anlage 1 FuBno-
te 14) zu Besoldungsgruppe A 13 nicht Uberschritten werden.

2) Durch die Inanspruchnahme dieses Amtes darf die Zahl der Planstellen gemaB FuBnote 6) zur
Besoldungsgruppe A 13 kw nicht Uberschritten werden.

3) Erhalt eine Stellenzulage nach Anlage 15.

A15

Kanzlerin, Kanzler
— einer Fachhochschule - (soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 2)

— einer Kunsthochschule —

A 16

Kanzlerin, Kanzler
— der Deutschen Sporthochschule Kéln -

- einer Fachhochschule - (soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, B 2)"

4. In der Anlage 14 (Amtszulagen und Strukturzulage) werden in der Tabelle ,Amtszulagen” die
Zeile 11 ,nach FuBnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 223,68" und die Zeile 16 ,nach FuBno-
te 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 223,68" aufgehoben.

5. Die Anlage 15 (Stellenzulagen und andere Zulagen) wird wie folgt geandert:

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 7/29



a) Die Zeile 2 der Tabelle ,nach FuBnote 5 zur Besoldungsgruppe A 12 kw 78,61" wird aufgeho-
ben.

b) In der neuen Zeile 2 der Tabelle wird nach den Wértern ,nach FuBnote 2" die Angabe ,und 7"
gestrichen.

c) Die neue Zeile 3 der Tabelle ,nach FuBnote 6 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 48,45" wird
aufgehoben.

d) In der neuen Zeile 3 der Tabelle wird die Angabe ,9" durch die Angabe ,7" ersetzt.

e) Die neue Zeile 4 der Tabelle ,nach FuBnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14 kw (ruhegehaltfahi-
ge Stellenzulage) 78,61" wird aufgehoben.

f) In der neuen Zeile 4 der Tabelle wird nach den Wértern ,nach FuBnote"” die Angabe ,4" durch
die Angabe ,3" ersetzt.

6. Der Anlage 18 (Regionaler Erganzungszuschlag) wird die Anlage 19 (Amteriibersicht zur Zula-
ge nach § 91a) aus dem Anhang 1 zu diesem Gesetz angefligt.

20320

Artikel 2
Weitere Anderung des Landesbesoldungsgesetzes

Die Anlage 15 des Landesbesoldungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes gean-
dert worden ist, erhalt die aus dem Anhang 2 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

20320
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Artikel 3
Weitere Anderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geandert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1. § 76 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

«(2) Anspruch auf Anwartersonderzuschlage besteht nur, wenn die Anwarterin oder der Anwar-
ter

1. unmittelbar nach Bestehen der Laufbahnpriifung insgesamt fiir mindestens finf Jahre

a) als Beamtin oder Beamter im 6ffentlichen Dienst (§ 31) in der Laufbahn verbleibt, flir welche
die Befahigung erworben wurde,

b) in derselben Laufbahn in ein neues Beamtenverhéltnis im 6ffentlichen Dienst (§ 31) eintritt
oder

c) nachweislich im eigenen Namen durch oder aufgrund eines Gesetzes Ubertragene hoheitliche
Aufgaben wahrnimmt, die der erworbenen Befahigung entsprechen oder bei einer natirlichen
oder juristischen Person des Privatrechts, die durch oder aufgrund eines Gesetzes hoheitliche
Aufgaben in eigenem Namen wahrnimmt, eine Tatigkeit in einem Beschaftigungsverhaltnis auf-
nimmt, die der erworbenen Laufbahnbefahigung entspricht oder

2. wegen nicht schuldhaften Nichtbestehens der Laufbahnpriifung ausscheidet.”

2. Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird wie folgt gedndert:
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a) In der Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe A 8" werden die Worter ,Hauptwerkmeisterin,
Hauptwerkmeister” durch die Woérter Hauptwerkmeisterin,
Hauptwerkmeister"ersetzt.

b) In der Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe A 12" werden die Worter ,Sportlehrerin, Sport-
lehrer — an einer allgemeinbildenden Schule, an einem Berufskolleg oder an einer Forderschule
-" gestrichen.

c) Die Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe A 13" wird wie folgt geandert:

aa) Nach den Wértern ,— an einer Justizvollzugsanstalt = wird die Angabe ,8" eingefiigt.

bb) Nach den Wortern ,— einer Realschule mit bis zu 180 Schiilerinnen und Schiilern =4 werden
ein Absatz und die Worter ,Rektorin, Rektor — als Fachdienstleitung im Padagogischen Dienst im
Justizvollzug -4 eingefiigt.

cc) Nach den Wortern ,Studienratin, Studienrat” werden ein Absatz und die Worter ,— an Fach-
hochschulen -" eingefligt.

dd) In der FuBnote 11 werden nach dem Wort ,Gerichten” das Komma und das Wort ,Notariate"
gestrichen.

d) In der Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe A 14" werden ersetzt:

aa) Nach dem Wort ,Oberstudienrat” werden die Woérter ,,— mit der Befahigung fir das Lehramt
an Gymnasien und Gesamtschulen =" durch die Worter

,—an Fachhochschulen —

- im Hochschuldienst -,

bb) nach dem Wort ,Berufskollegs —" die Worter ,— im Hochschuldienst -" durch die Worter -
mit der Befahigung flir das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen -*,
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cc) in der FuBnote 6 die Worter ,das Lehramt der Sekundarstufe |, fiir das Lehramt an der Real-
schule, fur das Lehramt an Sonderschulen oder flr das Lehramt flir Sonderpadagogik” durch die
Worter ,ein schulform- oder schulstufenbezogenes Lehramt fir die Sekundarstufe | oder fir ein
sonderpadagogisches Lehramt” und

dd) in der FuBnote 8 die Worter ,das Lehramt an der Realschule” durch die Woérter ,ein schul-
form- oder schulstufenbezogenes Lehramt fur die Sekundarstufe 1.

e) Die Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe A 15" wird wie folgt geandert:

aa) Nach dem Wort ,Direktor"”werden die Worter ,Direktorin, Direktor” durch die Woérter ,,Di-
rektorin, Direktor eines Zentrums fur schulpraktische Lehrerausbildung” ersetzt sowie vor den
Wortern ,fur Lehradmter der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt” und ,mit mindestens einem
Seminar” jeweils die Worter ,eines Zentrums fur schulpraktische Lehrerausbildung” gestrichen.

bb) Es werden ersetzt:

aaa) In der FuBnote 5 die Worter ,das Lehramt am Gymnasium oder"” durch die Woérter ,ein
schulform- oder schulstufenbezogenes Lehramt”,

bbb) in der FuBnote 10 die Worter ,das Lehramt an der Realschule” durch die Worter ,ein schul-
form- oder schulstufenbezogenes Lehramt fir die Sekundarstufe 1" und

ccc) in der FuBnote 16 die Worter ,,das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen oder Berufs-
kollegs" durch die Woérter ,ein schulform- oder schulstufenbezogenes Lehramt fiir die Sekundar-
stufe II".

f) Die Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe A 16" wird wie folgt geandert:
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aa) Nach dem Wort ,Direktor”werden die Worter ,Leitende Direktorin, Leitender Direktor"
durch die Worter ,Leitende Direktorin, Leitender Direktor eines Zentrums flir schulpraktische
Lehrerausbildung” ersetzt sowie vor den Wortern ,mit mindestens einem Seminar” die Worter
«€ines Zentrums fiir schulpraktische Lehrerausbildung” gestrichen.

bb) In der FuBnote 8 werden das Komma und die Worter ,fiir das Lehramt an Gymnasien und
Gesamtschulen oder Berufskollegs” durch die Woérter ,,und mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt fir die Sekundarstufe 11" ersetzt.

3. Die Anlage 2 (Landesbesoldungsordnung B) wird wie folgt geandert:

a) Die Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe B 3" wird wie folgt geandert:

aa) Die Worter ,Abteilungsdirektorin und Vertreterin, Abteilungsdirektor und Vertreter der Direk-
torin oder des Direktors des Landesbetriebes StraBenbau NRW*, ,Direktorin, Direktor des Insti-
tuts fur Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen” und ,Leiterin, Leiter des Re-
chenzentrums der Finanzverwaltung” werden gestrichen.

bb) Nach den Woértern ,Landesinstituts flr” werden die Worter ,Arbeitsschutz und” eingefiigt.

cc) Die Worter ,Standige Vertreterin, Standiger Vertreter der Direktorin oder des Direktors des
Landesbetriebes StraBenbau” werden gestrichen.

b) In der Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe B 4" werden nach den Wortern ,vorhanden ist —
5)" ein Absatz und die Wérter ,Leiterin, Leiter des Rechenzentrums der Finanzverwaltung” und
nach den Wortern ,Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe 3 gin
Absatz und die Worter ,Vizeprasidentin, Vizeprasident des Landesbetriebs Information und
Technik" eingefligt.

4. In der Anlage 3 (Landesbesoldungsordnung R) wird die Gliederungseinheit ,Besoldungsgrup-
pe R 3" wie folgt geandert:
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a) Nach den Wortern ,— als Abteilungsleitung bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandes-
gericht - wird die Angabe ,>" eingefiigt.

b) Nach der FuBnote 4 wird folgende FuBnote 5 angefligt:

,2) Erhilt als die standige Vertretung einer Generalstaatsanwiltin oder eines Generalstaatsan-
walts der Besoldungsgruppe R 6 eine Amtszulage nach Anlage 14."”

5. In der Anlage 14 (Amtszulagen und Strukturzulage) wird in der Tabelle ,Amtszulagen” in Zeile
23 nach den Woértern ,nach FuBnote 3" die Angabe ,und 5" eingefiigt.

20320

Artikel 4
Weitere Anderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geadndert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1. In der Inhalttibersicht wird nach der Angabe zu § 64 folgende Angabe eingefligt:

.§ 64a Zulage flur Notfallsanitaterinnen und Notfallsanitater".

2. Nach § 64 wird folgender § 64a eingefiigt:

.§ 64a
Zulage fiir Notfallsanitaterinnen und Notfallsanitater

(1) Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes, die eine Erlaubnis zur Flihrung
der Berufsbezeichnung ,Notfallsanitaterin” oder ,Notfallsanitater” besitzen, erhalten eine Zulage.
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Die Zulage wird gewahrt je 24-Stunden-Schicht, in der die Notfallsanitaterin oder der Notfallsani-
tater im Rettungsdienst oder als Leitstellendisponentin oder Leitstellendisponent eingesetzt ist.

(2) Die Zulage betragt 20,00 Euro je 24-Stunden-Schicht. Bei einer Schicht von weniger als 24
Stunden wird die Zulage anteilig gewahrt.

(3) Die Zulage nimmt an den regelmaBigen Anpassungen der Besoldung nach § 16 nicht teil. Die
Zulage ist widerruflich und nicht ruhegehaltfahig.”

20320

Artikel 5
Anderung der Erschwerniszulagenverordnung

Auf Grund des § 65 Satz 1in Verbindung mit § 92 Absatz 1 Nummer 2 des Landesbesoldungsge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), von denen § 92 Absatz 1 Nummer 2
durch Artikel 5 Nummer 16 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geandert worden
ist, wird verordnet:

Im 2. Abschnitt der Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
Dezember 1998 (BGBI. | S. 3498), die zuletzt durch Verordnung vom 10. Mai 2022 (GV. NRW. S.
730) geandert worden ist, wird der 7. Titel aufgehoben.

20323

Artikel 6
Anderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Marz 2022 (GV. NRW. S. 389) geandert worden ist,
wird wie folgt geéndert:
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1. In der Inhaltsibersicht wird die Angabe zur Anlage durch folgende Angaben ersetzt:

+Anlage 1 (Unfallausgleich nach § 41 Absatz 1)

Anlage 2 (Zuschlage nach den §§ 59 bis 61)"

2.1n § 27 Absatz 4 Satz 2 werden die Woérter ,Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBI. | S. 21)" durch die Wérter ,,Sozialgesetzbuch Vier-
zehntes Buch - Soziale Entschadigung — vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2652)" ersetzt.

3. § 41 Absatz 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

.Liegt infolge eines Dienstunfalles ein Grad der Schadigungsfolgen von mindestens 25 langer als
sechs Monate vor, so erhalt die oder der Verletzte, solange dieser Zustand andauert, neben den
Dienstbezugen, den Anwarterbezigen oder dem Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Die Hohe
des Unfallausgleichs ergibt sich aus der Anlage 1 zu diesem Gesetz."

4.In § 59 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort ,Anlage” durch die Worter ,Anlage 2 zu diesem Gesetz"
ersetzt.

5.1n § 59 Absatz 6 Satz 1 wird das Wort ,Anlage” durch die Worter ,Anlage 2 zu diesem Gesetz"
ersetzt.

6. In § 60 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,,Anlage” durch die Wérter ,Anlage 2 zu diesem Gesetz"
ersetzt.

7.1n § 61 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,Anlage” durch die Worter ,Anlage 2 zu diesem Gesetz"
ersetzt.

8. In § 61 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort ,,Anlage” durch die Wérter ,Anlage 2 zu diesem Gesetz"
ersetzt.
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9.In § 66 Absatz 4 Satz 2 werden die Worter ,Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz”
durch die Worter ,eine monatliche Entschadigungszahlung nach dem Sozialgesetzbuch Vier-
zehntes Buch” ersetzt.

10. In § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 werden jeweils die Worter ,der Mindestgrundrente” durch
die Worter ,des Unfallausgleichs” und die Worter ,nach § 31 des Bundesversorgungsgesetzes”
durch die Wérter ,,, der nach § 41 Absatz 1 bei einem Schadigungsgrad von 25 gewahrt wird," er-
setzt.

1. In § 85 Absatz 4 Satz 2 wird das Wort ,Anwendung” durch die Woérter ,unter der MaBgabe
Anwendung, dass sich die Hohe des Unfallausgleichs entsprechend aus § 41 dieses Gesetzes
ergibt” ersetzt.

12. Die Anlage wird Anlage 2 und in der Anlage wird nach dem Wort , Anlage” die Angabe ,2" ein-
geflgt.

13. Vor der neuen Anlage 2 (Zuschlage nach den §§ 59 bis 61) wird die Anlage 1 (Unfallausgleich
nach § 41 Absatz 1) aus dem Anhang 3 zu diesem Gesetz eingefligt.

20320

Artikel 7
Weitere Anderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geandert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu § 91a wird gestrichen.

b) Die Angabe zu Anlage 19 wird gestrichen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 16/29



2. § 91a wird aufgehoben.

3. Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird wie folgt geandert:

a) Die Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe A 12" wird wie folgt geandert:

aa) Die Worter ,Lehrerin, Lehrer
- mit der Befahigung fiir das Lehramt an Grundschulen - )

— mit der Befahigung fir das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamt-
schulen =19

— mit der Befahigung fir das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechen-
den Jahrgangsstufen der Gesamtschulen - 5

werden gestrichen.

bb) Die FuBnote 5 wird aufgehoben.

b) Die Gliederungseinheit ,Besoldungsgruppe A 13" wird wie folgt geandert:

aa) Die Worter ,Lehrerin, Lehrer

- mit der Befdhigung fiir das Lehramt fiir sonderpadagogische Férderung - ©

- mit der Befahigung fiir das Lehramt fiir Sonderpddagogik - ©

— mit der Befdhigung fiir das Lehramt an Grundschulen -7

- mit der Befahigung fiir das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen -7

- mit der Befahigung fir das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechen-
den Jahrgangsstufen der Gesamtschulen — 7"

werden durch die Worter ,Lehrerin, Lehrer
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— mit der Befahigung fir ein schulform- oder schulstufenbezogenes Lehramt an einer allgemein-
bildenden Schule, soweit nicht anderweitig eingereiht — ©

— mit der Befahigung fiir ein sonderpadagogisches Lehramt - ©)

- im P&dagogischen Dienst im Justizvollzug - ©)" ersetzt.

bb) Nach den Woértern ,Oberamtsanwaltin, Oberamtsanwalt” wird die Angabe 8" durch die An-
gabe ,”)"ersetzt.

cc) Die Worter ,Oberlehrerin, Oberlehrer — an einer Justizvollzugsanstalt —" werden gestrichen.

dd) Es werden ersetzt:

aaa) Nach den Wértern ,R dtin, R at” die Angabe , 19 ™" durch die Angabe ,8 9 104

bbb) nach den Wértern ,vier Jahrgangsstufen - die Angabe ,'?" durch die Angabe ,"™* und

ccc) nach der Angabe ,Aufgaben =" die Angabe ,'? 3" durch die Angabe ,™ 12,

ddd) nach der Angabe ,Sekundarschule -* die Angabe ,'?* durch die Angabe ,"™" und

eee) nach den Wortern ,Gymnasien und Gesamtschulen -" die Angabe 4 durch die Angabe
13)u

ee) FuBnote 7 wird aufgehoben.

ff) Die FuBnoten 8 bis 14 werden die FuBnoten 7 bis 13.
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4. Die Anlage 5 (Kiinftig wegfallende (kw) Amter) wird wie folgt geéndert:

a) Die Gliederungseinheit , A 12" wird aufgehoben.

b) Die Gliederungseinheit ,A 13" wird wie folgt gefasst:

JA13

Studienratin, Studienrat

—als Lehrerin oder Lehrer flir Fremdsprachen an einer Fachhochschule oder in einem Fachhoch-
schulstudiengang an einer Universitat —

—als Lehrerin oder Lehrer flir Medienpadagogik an einer Fachhochschule oder in einem Fach-
hochschulstudiengang an einer Universitat —

- mit der Beféhigung fur das Lehramt der Sekundarstufe Il bei entsprechender Verwendung -

— mit der Lehramtsbefahigung fir die Sekundarstufe | und die Sekundarstufe Il bei Verwendung
an beruflichen Schulen oder an Schulen mit dem Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife -

— mit zusatzlicher Prifung fur das Lehramt an Sonderschulen oder das Lehramt fir Sonderpad-
agogik bei entsprechender Verwendung - 2

" Fir dieses Amt diirfen héchstens 33 Prozent der Planstellen fiir die Sekundarstufe | an Ge-
samtschulen ausgewiesen werden.

2) Erhalt eine Stellenzulage nach Anlage 15."

c) In der Gliederungseinheit ,A 14" wird in der FuBnote 1 die Angabe ,14)" durch die Angabe ,13)"
und in der FuBnote 2 die Angabe ,6)" durch die Angabe ,1)" ersetzt.

5. In der Anlage 14 (Amtszulagen und Strukturzulage) werden in der ersten Tabelle ,Amtszula-
gen” ersetzt:
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a) in der Zeile 9 die Worter ,FuBnote 8, 10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13" durch die Worter
«FuBnote 7, 9 und 10 zur Besoldungsgruppe A 13" und

b) in der Zeile 10 die Worter ,FuBnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13" durch die Worter ,FuBnote
11 zur Besoldungsgruppe A 13“.

6. Die Anlage 15 (Stellenzulagen und andere Zulagen) wird wie folgt geandert:

a) Die Zeile 2 der Tabelle ,nach FuBnote 2 zur Besoldungsgruppe A13 kw  78,61" wird aufge-
hoben.

b) In der neuen Zeile 2 der Tabelle werden die Worter ,nach FuBnote 7 zur Besoldungsgruppe A
13 kw" durch die Wérter ,FuBnote 2 zur Besoldungsgruppe A 13 kw" ersetzt.

7. Die Anlage 19 wird aufgehoben.

20320

Artikel 8
Gesetz zur Uberleitung von Lehrkraften in Amter der Besoldungsgruppe A 13

§1
Uberleitung von Lehrkriften der Besoldungsgruppe A 12
in ein Amt der Besoldungsgruppe A 13

(1) Die am 1. August 2026 als Lehrkrafte vorhandenen Beamtinnen und Beamten in Amtern der
Besoldungsgruppe A 12 der Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) und der Anlage 5 (Kiinftig
wegfallende (kw) Amter) des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310,
ber. S. 642) in der am 31. Juli 2026 geltenden Fassung mit einer Lehramtsbefahigung fur ein
schulform- oder schulstufenbezogenes Lehramt fur die Primarstufe oder fur die Sekundarstufe |,
die nach den besonderen fachgesetzlichen Regelungen des Lehrerausbildungsrechts erworben
worden ist, werden in ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 der Anlage 1 (Landesbesoldungsord-
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nung A) des Landesbesoldungsgesetzes in der ab dem 1. August 2026 geltenden Fassung Uber-
geleitet und in eine entsprechende Planstelle eingewiesen.

(2) Die Uberleitung nach Absatz 1 erfolgt nach MaBgabe der nachstehenden Ubersicht:

Uberleitungsiibersicht

1. | Bisheriges Amt der Besoldungsgruppe A
12 der Anlage 1 (Landesbesoldungsord-
nung A) des Landesbesoldungsgesetzes
in der am 31. Juli 2026 geltenden Fassung

Kiinftiges Amt der Besoldungsgruppe A
13 der Anlage 1 (Landesbesoldungsord-
nung A) des Landesbesoldungsgesetzes
in der ab 1. August 2026 geltenden Fas-
sung

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fir das Lehramt an
Grundschulen =" %)

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht -

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fur das Lehramt an
Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschu-
len-"5

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fur ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — ©
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Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen und den
entsprechenden Jahrgangsstufen der Ge-
samtschulen =15

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht —

Bisheriges Amt der Besoldungsgruppe A
12 der Anlage 5 (Kiinftig wegfallende (kw)
Amter) des Landesbesoldungsgesetzes in
der am 31. Juli 2026 geltenden Fassung

Kiinftiges Amt der Besoldungsgruppe A
13 der Anlage 1 (Landesbesoldungsord-
nung A) des Landesbesoldungsgesetzes
in der ab 1. August 2026 geltenden Fas-
sung

Lehrerin, Lehrer

- an allgemeinbildenden Schulen, soweit
nicht anderweitig eingereiht — 7

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht -

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fur das Lehramt der
Primarstufe bei entsprechender Verwen-
dung-"

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fur ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — ©

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fur das Lehramt der
Sekundarstufe | bei entsprechender Ver-
wendung - "2 3

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fur ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — &
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Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fir das Lehramt der
Primarstufe und die Sekundarstufe | bei
entsprechender Verwendung - " 3

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht —

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fur das Lehramt fur
die Sekundarstufe | und die Sekundarstufe
Il bei entsprechender Verwendung - "3 4)

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — &

§2

Weitere Uberleitungsregelungen

(1) Die am 1. August 2026 als Lehrkréfte vorhandenen Beamtinnen und Beamten in Amtern der
Besoldungsgruppe A 13 mit schulform- oder schulstufenbezogenen Lehramtsbefahigungen fiir
die Primarstufe oder fir die Sekundarstufe | sowie mit Lehramtsbefahigungen fiir ein sonderpad-
agogisches Lehramt, die nach den besonderen fachgesetzlichen Regelungen des Lehrerausbil-
dungsrechts erworben worden sind, sowie die Oberlehrerinnen und Oberlehrer an einer Justiz-
vollzugsanstalt werden in ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 mit einer anderen Amtsbezeich-

nung ubergeleitet.

(2) Die Uberleitung nach Absatz 1 erfolgt nach MaBgabe der nachstehenden Ubersicht:

Uberleitungsiibersicht

1. | Bisheriges Amt der Besoldungsgruppe A
13 der Anlage 1 (Landesbesoldungsord-
nung A) des Landesbesoldungsgesetzes
in der am 31. Juli 2026 geltenden Fassung

Kiinftiges Amt der Besoldungsgruppe A
13 der Anlage 1 (Landesbesoldungsord-
nung A) des Landesbesoldungsgesetzes
in der ab 1. August 2026 geltenden Fas-
sung
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Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir das Lehramt fur
sonderpadagogische Férderung - ©

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir ein sonderpad-
agogisches Lehramt - ©

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fur das Lehramt fur
Sonderpadagogik - ©

Lehrerin, Lehrer

- mit der Beféhigung fur ein sonderpad-
agogisches Lehramt - ©)

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fur das Lehramt an
Grundschulen -7

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — ©

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir das Lehramt an
Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschu-
len -7

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — ©

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen und den
entsprechenden Jahrgangsstufen der Ge-
samtschulen -7

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — ©

Oberlehrerin, Oberlehrer

—an einer Justizvollzugsanstalt —

Lehrerin, Lehrer
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—im Padagogischen Dienst im Justizvoll-
zug - ©

Bisheriges Amt der Besoldungsgruppe A
13 der Anlage 5 (Kiinftig wegfallende (kw)
Amter) des Landesbesoldungsgesetzes in
der am 31. Juli 2026 geltenden Fassung

Kiinftiges Amt der Besoldungsgruppe A
13 der Anlage 1 (Landesbesoldungsord-
nung A) des Landesbesoldungsgesetzes
in der ab 1. August 2026 geltenden Fas-
sung

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fur das Lehramt der
Sekundarstufe | bei entsprechender Ver-
wendung - "

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — ©

Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fur das Lehramt der
Sekundarstufe | als Fachleiterin oder Fach-
leiter in der Lehrerfortbildung auf Bezirks-
ebene -2

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — ©

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir das Lehramt fur
Sonderpadagogik als Fachleiterin oder
Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf Be-
zirksebene - 2

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir ein sonderpad-
agogisches Lehramt - ©)

Lehrerin, Lehrer

- mit der Lehramtsbefahigung fir die Pri-
marstufe und die Sekundarstufe | bei Uber-
wiegender Verwendung in der Sekundar-
stufe | -3

Lehrerin, Lehrer

— mit der Befahigung fir ein schulform-
oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
ner allgemeinbildenden Schule, soweit
nicht anderweitig eingereiht — &
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Lehrerin, Lehrer Lehrerin, Lehrer

- mit der Lehramtsbefahigung fur die Se- — mit der Befahigung fir ein schulform-
kundarstufe | und die Sekundarstufe Il bei oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
entsprechender Verwendung -3 4 ner allgemeinbildenden Schule, soweit

nicht anderweitig eingereiht — &

Realschullehrerin, Realschullehrer Lehrerin, Lehrer

- mit der Befahigung fur das Lehramt an — mit der Befahigung fir ein schulform-
Realschulen bei einer dieser Befahigung oder schulstufenbezogenes Lehramt an ei-
entsprechenden Verwendung - ° ner allgemeinbildenden Schule, soweit

nicht anderweitig eingereiht — &

Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer Lehrerin, Lehrer

- mit der Beféhigung fur ein sonderpad-
agogisches Lehramt - ©)

§3
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2026 in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 auBer
Kraft.

Artikel 9
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absatze 2 bis 6 mit Wirkung vom 1. November 2022 in
Kraft.
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(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 in Kraft.

(3) Artikel 3 tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.

(4) Die Artikel 4 und 5 treten am 1. August 2023 in Kraft.

(5) Artikel 6 tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Juli 2023 in Kraft. Artikel 6 Nummer 2 und 9 tritt

am 1. Januar 2024 in Kraft.

(6) Die Artikel 7 und 8 treten am 1. August 2026 in Kraft.

Dusseldorf, den 30. Mai 2023

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident

Hendrik Wi st

Die Ministerin fur Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

Mona Neubaur

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus Optendrenk

Der Minister des Innern
Zugleich fur den Minister fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales

Herbert Reul
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Die Ministerin fur Schule und Bildung

Dorothee Feller

Die Ministerin fur Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung

Ina Scharrenbach

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin Limbach

Der Minister fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr
Oliver Krischer

GV. NRW. 2023 S. 317
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Anlage 2 (Anhang 2 (Anlage 15))
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Anlage 3 (Anhang 3 (Anlage 1))
URL zur Anlage [Anhang 3 (Anlage 1)]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 29/29


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/21069-38818-gv17-2anhang1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/21069-38819-gv17-2anhang2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/21069-38820-gv17-2anhang3.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Anpassung der Lehrkräftebesoldung sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 

	Anlagen

